
Noten und Liedtexte

Wer Noten und Liedtexte urheber-
rechtlich geschützter Musik für 
den Gebrauch in der Gemeinde ko-
piert oder auf eine andere Art ver-
vielfältigen möchte, braucht in der 
Regel eine Nutzungslizenz. Manche 
Nutzungslizenzen werden von der 
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) pauschal mit den zu-
ständigen Verwertungsgesellschaf-
ten der VG Musikedition oder GEMA 
abgegolten, andere muss die Ge-
meinde selbst entrichten. 

Kopierverbot bei Noten
Musiknoten und ganze Notenbü-
cher dürfen zwar abgeschrieben, 
ansonsten aber grundsätzlich nur 
mit Einwilligung der Rechteinha-
ber vervielfältigt werden. Für Kir-
chengemeinden und kirchliche In-
stitutionen gibt es eine Reihe von 
Möglichkeiten, wie im Rahmen 
von Gottesdiensten oder sonstigen 
kirchlichen Veranstaltungen, Ver-
vielfältigungen von Noten oder 
Lied texten legal genutzt werden 
können. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit, die Liedtext-Da-
tenbank der VG Musikedition ge-
gen eine geringe Gebühr zu nutzen. 
www.vg-musikedition.de/liedtexte/
index.php

Pauschalvertrag mit der  
VG Musikedition
Die VG Musikedition hat mit der 
EKD einen Pauschalvertrag über das 
Fotokopieren von einzelnen Lie-
dern und Liedtexten abgeschlossen. 

Der Pauschalvertrag gilt für Gottes-
dienste und gottesdienstähnlichen 
Gebrauch sowie für Hochzeiten, 
Taufen, Beerdigungen, Andachten, 
Konfirmationen oder sonstige Ver-
anstaltungen mit gottesdienstähn-
lichem Charakter. Die Herstellung 
gebundener Liedhefte oder die Hef-
tungen mit einem Tacker (ähnliche 
Sammlungen) sind nicht erlaubt. 
Kopien von Noten und Liedtexten 
für öffentliche Aufführungen und 
Konzerte von Orchestern, Bands, 
Posaunen- oder Kirchenchören sind 
nicht vom Pauschalvertrag abge-
deckt (ausgenommen sind kurze 
Wendestellen). Das gilt auch für Ko-
pien, die in Kindergärten und Kin-
dertagesstätten, im Rahmen für 
den Vorschulunterricht, für musi-
kalische Projekte, für den Martins-
umzug oder die Weihnachtsfeier 
gemacht werden. Die Kirchenge-
meinden können als Träger dieser 
Einrichtungen einen günstigen Li-
zenzvertrag mit der GEMA abschlie-
ßen. Die GEMA nimmt dann im Auf-
trag der VG Musikedition die Rechte 
wahr. Ebenfalls Bestandteil der Ver-
einbarung ist die Sichtbarmachung 
von Liedern oder Liedtexten mittels 
Beamer oder ähnlicher Geräte. 

Die VG Musikedition und die 
EKD haben den Pauschalvertrag 
über das Vervielfältigen von Lie-
dern und Liedtexten bis zum 31. 
Dezember 2018 verlängert1. Darüber  
hinaus enthält der Vertrag neue Ver-
einfachungen hinsichtlich der Her-
stellung von kleineren Liedheften 

für einzelne Veranstaltungen, wie 
zum Beispiel für Trauungen oder 
Konfirmationen. Für alle anderen 
Zwecke gilt grundsätzlich ein abso-
lutes Kopierverbot, wenn nicht eine 
Genehmigung – entweder durch 
den Verlag oder die VG Musikedition 
– vorliegt. Ein Verstoß gegen das Ko-
pierverbot ist kein Kavaliersdelikt, 
sondern stellt eine Urheberrechts-
verletzung dar, bei der hohe Scha-
densersatzforderungen der Rechte-
inhaber anfallen können.  

Werke wissenschaftlicher  
Ausgaben
Zudem wurde auch die Nutzung 
von Werken, die gemäß § 70 UrhG 
und § 71 UrhG als wissenschaftliche 
Ausgaben und Editiones principes 
urheberrechtlich geschützt sind, 
vorzeitig um weitere zehn Jahre 
bis zum 31.12.2024 verlängert2.  Der 
Vertrag beinhaltet das Recht zur öf-
fentlichen Aufführung sowie die Be-
rechtigung zur Aufnahme der Auf-
führungen auf Bild- oder Tonträger 
zu nicht-kommerziellen Zwecken. 
Damit haben evangelische Kirchen-
gemeinden auch in Zukunft wei-
terhin die Möglichkeit, annähernd 
10.000 wissenschaftliche Ausgaben 
und Erstveröffentlichungen in Got-
tesdiensten und Konzerten aufzu-
führen, ohne dass eine gesonderte 
Lizenzierung erforderlich ist und 
zusätzliche Kosten für die einzel-
nen Gemeinden der EKD entstehen. 
Zu den Werken und Ausgaben gehö-
ren zahlreiche Stücke, die regelmä-

In der Workshop-Reihe thematisieren wir Fragen rund um das 
Thema Medienrecht für Kirchengemeinden – damit Sie wissen, 
wo bei der Nutzung von Texten, Bildern, Noten, Musik, Social 
Media und bei Veranstaltungen juristische Stolperfallen lauern 
und wie Sie ihnen ausweichen können. Unser Tipp heute: Ver-
vielfältigung von Noten und Liedtexten
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Christian Zappe 
ist Diplom-Jurist 
mit dem Schwer-
punkt Medien- 
und Presserecht 
und arbeitet als 
Pressesprecher. 
Er ist Dozent der 
Evangelischen 
Medienakademie 
in Düsseldorf und 
leitet den Kurs 
Medienrecht für 
Kirchengemein-
den: www.evan-
gelische-medien-
akademie.de

Quelle: Gemeindebrief – Magazin für Öffentlichkeitsarbeit, Ausgabe 3 / 2015 www.gemeindebrief.de

http://www.vg-musikedition.de/liedtexte/index.php
http://www.vg-musikedition.de/liedtexte/index.php
http://www.evangelische-medienakademie.de
http://www.evangelische-medienakademie.de
http://www.evangelische-medienakademie.de
http://www.gemeindebrief.de
http://www.gemeindebrief.de


ßig von Kirchenchören, Kantoreien 
oder Organisten aufgeführt werden, 
darunter viele „Repertoire-Kompo-
sitionen“ unter anderem von Bach, 
Händel, Mozart, Haydn oder Men-
delssohn. 

Lizenzierung für einzelne  
Veranstaltungen
Für Kirchengemeinden und kirch-
liche Institutionen, die nur für ein-
zelne Veranstaltungen eine Lizenz 
zur grafischen Vervielfältigung be-
nötigen, bietet die VG Musikedition 
eine Tageslizenz oder eine 14-Tage-
Lizenz an. Mit der Tageslizenz oder 
14-Tage-Lizenz dürfen diese Ein-
richtungen in dem Zeitraum, für 
den die Lizenz ausgestellt ist, Foto-
kopien und Folien von Liedern oder 
Liedtexten herstellen und nutzen. 
Die Lizenz gilt nur für den gemein-
samen Gesang im Gottesdienst oder 
für andere kirchliche Veranstal-
tungen nicht-kommerzieller Art,  
wie zum Beispiel Konferenzen, Ta-
gungen, Seminare, Jugendfreizeit, 
Seniorentreffen etc. Auch der Ein-
satz von Beamern zum gemein-
samen Singen ist erlaubt. 

Bei Unsicherheiten ist es emp-
fehlenswert, sich mit der jeweiligen 
Verwertungsgesellschaft oder dem 
Verlag Kontakt aufzunehmen. 

VG Musikedition
Friedrich-Ebert-Str. 104
34119 Kassel
Tel.: 0561 109656-14
E-Mail: FKi@vg-musikedition.de

CHECKLISTE: NUTZUNG URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTER NOTEN  
UND LIEDTEXTE3 

Was Art der Veranstaltung Pauschal-
vertrag mit  
der EKD

Zuständige 
Stelle

Fotokopien, 
Beamer und 
Overhead-
projektor

Gottesdienste und gottesdienstähnliche 
Veranstaltungen (Taufen, Andachten, 
Hochzeiten, Beerdigungen etc.)

Gemeindeveranstaltungen (Tagungen, 
Seniorentreffen etc.)
Vorausssetzung: Die Gemeinde ist alleiniger 
Veranstalter und es darf kein Eintritt oder 
sonstiger Beitrag erhoben werden!

Großveranstaltungen 
(mehr als 1000 Kopien)

Aufführungen und Konzerte
(Posaunen- und Kirchenchöre,  
Orchester, Solisten etc.)
Ausnahme: kurze Wendestellen

Sammelhefte
(Liedermappen, Programmhefte etc.)

Ev. Kindergärten und Kindertagesstatten
(Musikprojekte, Vorschulunterricht,  
Martinsumzüge etc.)

Hinweis: In Bayern und Baden-Würt-
temberg haben die Bundesländer für alle 
Kindergärten und Kindertagesstätten 
ihres Landes – unabhängig von der  
Trägerschaft – einen Pauschalvertrag 
über das Kopieren von Noten und Lied-
texten mit der GEMA abschlossen  
(Stand Juli 2013)
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Kein Vertrag! 

Kein Vertrag! 

Kein Vertrag! 

Kein Vertrag!
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GEMA
i.A. der

VG Musik-
edition

1www.gemeindemenschen.de

1Pressemitteilung der VG Musikedition vom 13.10.2014, „Kopiervertrag“ mit der EKD um vier Jahre verlängert

2Pressemitteilung der VG Musikedition vom 14.08.2014, VG Musikedition verlängert Pauschalvertrag mit der EKD
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